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Aktuelles





Die vorgeschlagenen Regelungen auf einen Blick:

	Die Pflicht zum Erneuerbaren Heizen ab dem 01.01.2024 gilt nur für den Einbau neuer Heizungen; Ausnahmen sind möglich. In Härtefällen können Eigentümer von der Pflicht befreit werden.
	Bestehende Heizungen können weiter betrieben werden. Kaputte Heizungen können repariert werden.
	Wenn eine Erdgas- oder Ölheizung irreparabel ist (Heizungshavarie), gibt es pragmatische Übergangslösungen und mehrjährige Übergangsfristen, so dass der Umstieg auf eine Erneuerbaren-Heizung nicht ad hoc erfolgen muss.
	Es gibt umfassende Übergangsregelungen für Gebäude, die sowohl mit Zentral- als auch mit Gasetagenheizungen versorgt werden. Fällt die erste Gasetagenheizung in dem Gebäude aus, haben die Eigentümer erstens drei Jahre Zeit, um zu entscheiden, wie für das gesamte Gebäude auf Erneuerbare Heizungen umgestellt wird. Zweitens erhalten sie, wenn sie sich für eine Zentralisierung der Heizung entschieden haben, weitere zehn Jahre Zeit zur Umsetzung.
	Die vorgesehene Regelung ist technologieoffen. In bestehenden Gebäuden können auch weiterhin Gasheizungen eingebaut werden, wenn sie mit 65 Prozent grünen Gasen oder in Kombination mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Es gibt also mehrere Möglichkeiten mit verschiedenen Technologien die Vorgabe für das Heizen mit erneuerbaren Energien zu erfüllen.
	Der Umstieg soll durch gezielte Förderung unterstützt werden. Damit werden auch soziale Härten abgefedert. Zudem gibt es weiterhin Steuermäßigungen.


Quelle: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen






Neue BEG Förderrichtlinien von der BAFA zum 01.01.2023:



Link zu der Förderübersicht




Hier geht es zum Nachlesen des Gesetzesentwurfes:




Link zum Gesetzesentwurf









    
    
      
        
          
            
            

            
              
                Johannes Kuhlemann & Sascha Glaß GbR
                Dorfstraße 12, 32139 Spenge

              

              
                 Glaß: 05225 8515236
                 Kuhlemann: 05225 871825
                 info∂kuhlemann-glass.de
              

            

            

	

Kontakt

	

Anfahrt

	

Impressum

	

Datenschutzerklärung







          

        

      

      








    
      

      	
          [image: Johannes Kuhlemann & Sascha Glaß GbR - Logo]
        
	
          Menü
        


    
      	
          
            Sascha Glaß: 05225 8515236,
 
            Johannes Kuhlemann: 05225 871825          
          
          
        
	
          
            info∂kuhlemann-glass.de          
        
	
          
            Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr 

            Fr. 08:00 – 13:00 Uhr
          
        
	
          
            
          
        


      Zum Seitenanfang
    
      
        
        
        Achtung: 
JavaScript ist nicht aktiviert! Bitte aktivieren Sie JavaScript um den vollen Funktionsumfang
            dieser und weiterer Webseiten genießen zu können.
        

      

      
      
    
      
      
    [image: Counter]


